
es oftmals leichter, eine Anklage nach §§ 129 a und 129 b
StGB erfolgreich zu erheben, da für diese nur eine Verbin-
dung zwischen dem Angeklagten und der Terrormiliz im
Ausland nachgewiesen werden muss.76 Die Strafverfolgung
wegen der Mitgliedschaft in einer terroristischen Organisati-
on umfasst jedoch nicht die Bestrafung für die eigentlichen,
im Konflikt begangenen Taten. Die „Täter“-Flüchtlinge blei-
ben dann für Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die
Menschlichkeit sowie Völkermord unbestraft. Ob nach einer
entsprechenden Verurteilung wegen Mitgliedschaft noch ein
Verfahren wegen konkreter Taten eingeleitet werden kann,
hat das OLG Düsseldorf jedenfalls wegen Verstoßes gegen
das Doppelbestrafungsverbot nach Art. 103 III GG abge-
lehnt.77
Im Zeitraum zwischen April 2011 und Dezember 2017

wurden in der Europäischen Union 1.015.500 syrische
Flüchtlinge registriert, davon halten sich 525.262 in Deutsch-
land und 115.125 in Schweden (Stand: Februar 2018) auf.78 Es
ist wahrscheinlich, dass sich weitere Täter unter diesen Per-
sonen befinden.

E. ZUSAMMENFASSUNG
Der Konflikt in Syrien und im Irak ist als ein weiteres Ver-
sagen der internationalen Gemeinschaft nach dem Zweiten
Weltkrieg zu werten. Die internationale Gemeinschaft konn-
te den Völkermord in Ruanda nicht verhindern, jedoch war
sie immerhin bereit, die strafrechtliche Verfolgung der Täter
durch verschiedene Mechanismen zu unterstützen. Im Fall
von Syrien gab es bislang nur wenige politische, flüchtlings-
rechtliche oder völkerstrafrechtliche Versuche, die Konflikte
grundsätzlich zu lösen.
Die Strafverfolgung von Tätern aus dem Syrien-Konflikt

auf Ebene des IStGH scheiterte bislang an dem Veto Russ-

lands und Chinas. Aus diesem Grund bleiben die nationalen
Gerichte das einzige Forum, um Täter von Makroverbrechen
zur Verantwortung zu ziehen und die Straflosigkeit für
Kriegsverbrechen zu beenden.
Die deutsche Justiz ermittelte im Zuge des Flüchtlings-

stroms aus dem ehemaligen Jugoslawien und beschäftigte sich
schon während des Konflikts in Bosnien mit nach Deutsch-
land einreisenden „Tätern“. Wenn sich heute weit mehr po-
tentielle Kriegsverbrecher und Mitglieder ausländischer Mili-
zen und Terrororganisationen aus dem syrischen Konflikt-
gebiet verdeckt in Deutschland aufhalten, wird dies auch als
potentielle Bedrohung der inneren Sicherheit angesehen. Die
Sicherheitsbehörden ermitteln daher auf Hochtouren. Auf
den Konflikt in Syrien hat das bislang wenig Auswirkungen,
denn die vergleichsweise „kleinen Fische“, die hier angeklagt
und verurteilt werden, erscheinen oftmals selbst eher als Op-
fer des Bürgerkriegs. Gleichwohl setzen die Strafverfolgungs-
behörden in Deutschland ein deutliches Zeichen, dass Kriegs-
verbrechen nicht ungesühnt bleiben. Eine Verherrlichung der
Taten zur weiteren Rekrutierung von Personen für den
Kampf in Syrien oder zur Radikalisierung für mögliche At-
tentate in Europa wird damit aktiv verhindert. Das löst zwar
den aktuellen Konflikt im Ursprungsland nicht, sendet dort-
hin aber immerhin doch die Botschaft, dass ein Untertauchen
in Deutschland nicht ohne das Risiko einer strafrechtlichen
Verfolgung möglich ist.

76 S. „Vor diesen Verbrechen sind wir geflohen“ in HRW, 3.10.2017, unter: https://
www.hrw.org/de/report/2017/10/03/vor-diesen-verbrechen-sind-wir-geflohen/ge-
rechtigkeit-fuer-syrien-vor-schwedischen, zuletzt aufgerufen am 18.4.2019.

77 OLG Düsseldorf BeckRS 2018, 24847. Beschwerde hiergegen wurde erhoben.
78 S. die Angaben unter: http://data.unhcr.org/syrianrefugees/asylum.php, zuletzt

aufgerufen am 18.4.2019.
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& SACHVERHALT
Die 34-jährige Dörte ist Bürgermeisterin der kleinen bayerischen Gemeinde G. Nachdem sie
in der Jugend einige Zeit auf die „schiefe Bahn“ geraten war und nicht nur regelmäßig
verschiedene Drogen einnahm, sondern auch häufig Kundgebungen der rechtsradikalen Va-
terlandspartei besuchte, hat sie nun durch ihr Amt Stabilität erlangt. In der sehr konservativen
Gemeinde weiß man nichts von ihrer Vergangenheit. Auch in der Liebe läuft es bei Dörte
recht gut. Mit der 22-jährigen Claudia, der Tochter ihres älteren Bruders Benno, führt sie seit
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einiger Zeit eine Beziehung, die sie allerdings aus Angst vor Stimmenverlusten bei den
kommenden Kommunalwahlen geheim hält.
Nachdem der Gesetzgeber im Jahr 2017 die „Ehe für alle“ ermöglicht hat, äußert Claudia

mit zunehmender Häufigkeit den Wunsch zu heiraten. Da Dörte diesen mit Verweis auf ihre
politische Karriere mehrfach zurückweist, tritt nun Benno an sie heran, um die Interessen
seiner Tochter zu wahren. Er teilt Dörte ohne Wissen Claudias glaubhaft mit, dass er ihre
Vergangenheit an die Presse bringen werde, wenn sie seine Tochter nicht heirate. Aus Angst
um ihr Amt als Bürgermeisterin willigt sie schließlich ein. Am 1.11.2017 kommt es zur
Eheschließung zwischen Claudia und Dörte vor dem örtlichen Standesbeamten. Schon bald
bereut Dörte die Trauung, denn wie von ihr erwartet sinken ihre Umfragewerte nach
Bekanntwerden der gleichgeschlechtlichen Beziehung auf einen historischen Tiefstand. Sie
überlegt daher, sich rasch wieder von der Ehe zu lösen, wird aber auf jedem Familienfest von
Benno daran erinnert, dass er nach wie vor beabsichtige die Presse zu informieren, falls Dörte
„seine Tochter unglücklich“ mache. Da Dörte weiß, dass die Kenntnis von ihrer Vergangen-
heit in der Gemeinde zu deutlich gravierenderen Stimmverlusten führen wird als ihre Bezie-
hung zu Claudia, unternimmt sie zunächst nichts.
In der Zwischenzeit schenkt Benno seiner Tochter einen Oldtimer im Wert von

80.000 EUR. Claudia ist entzückt, endlich ein eigenes Auto zu haben. Da Dörte keinen Pkw
besitzt, nutzen Claudia und Dörte den Oldtimer zwei Monate lang vor allem für Einkäufe
und gemeinsame Ausflüge. Nachdem Claudia jedoch dringend Geld benötigt, veräußert sie
das Fahrzeug am 31.1.2018 für 85.000 EUR an den Emil, der es noch am gleichen Tag abholen
lässt. Als Dörte davon erfährt, ist sie außer sich vor Wut. Das Fahrzeug habe schon ihrem
verstorbenen Vater gehört und könne „doch nicht einfach so verkauft werden“. Außerdem
stünde Claudia und ihr schließlich kein weiteres Kfz zur Bestreitung ihres Alltags zur Ver-
fügung. Nachdem Claudia vergeblich auf den Verkaufserlös und darauf verwies, dass die
beiden außer ihrer Briefmarkensammlung im Wert von 2.000 EUR kein weiteres Vermögen
hätten, gibt sie Dörtes Verlangen schließlich nach und bittet Emil um die Rückabwicklung
des Geschäfts. Dieser will davon nichts wissen. Er habe auf die Wirksamkeit des Verkaufs
vertrauen dürfen und überdies von den Vermögensverhältnissen von Claudia und Dörte
nichts gewusst. Außerdem hätten die beiden durch den Verkauf doch ein wirtschaftlich
günstiges Geschäft getätigt.
Am 14.2.2018 stirbt Benno bei einem Verkehrsunfall. Als Dörte davon erfährt, teilt sie

Claudia umgehend mit, dass sie sich in einem Pressetermin von der Beziehung zu ihr
distanzieren werde. Sie wolle dabei auch auf die Drohungen ihres verstorbenen Bruders
hinweisen, um noch „die ein oder andere Stimme für die Kommunalwahlen zu retten“.
Gerne sei sie aber bereit, die Beziehung zu Claudia außerehelich und im Geheimen fort-
zuführen. Claudia, die nun erstmals von den Umständen der Eheschließung erfährt, will
von einer Fortführung der Ehe oder der Beziehung nichts wissen und verlässt die eheliche
Wohnung am 15.2.2018 dauerhaft. Dörte solle „ein für alle Mal aus ihrem Leben verschwin-
den“.
Dörte ist infolgedessen gekränkt. Sie sucht Rechtsanwalt Rudi Raffke auf und teilt diesem

mit, dass sie sich schnellstmöglich von der rechtlichen Bindung zu Claudia lossagen wolle. Es
könne doch ohnehin nicht angehen, dass eine Ehe mit ihrer Nichte rechtlich wirksam
zustande gekommen sei. Ferner sei sie durch Benno in die Ehe genötigt worden.

Bearbeitervermerk:
In einem umfassenden Rechtsgutachten sind folgende Fragen – gegebenenfalls hilfsgutachtlich – zu
beantworten:
1. Kann Claudia von Emil den Wagen herausverlangen?
2. Wie kann sich Dörte von der Ehe lösen? Was ist ihr diesbezüglich seitens RA Raffke zu raten?

& LÖSUNG

Hinweis: Die vorliegende Klausur enthält typische Grundprobleme des Eherechts, insbesondere der
Ehebegründung und -auflösung sowie des ehelichen Güterrechts. Diesbezüglich stehen die examens-
relevanten Verfügungsbeschränkungen der §§ 1365 ff. BGB und ihre Bedeutung im Rahmen der
sachenrechtlichen Anspruchsprüfung im Vordergrund.

A. FRAGE 1: KANN CLAUDIA VON EMIL DEN WAGEN HERAUSVERLANGEN?
Fraglich ist, ob Claudia (C) von Emil (E) den Oldtimer herausverlangen kann.

I. Anspruch aus § 985 BGB
In Betracht käme insoweit zunächst ein Herausgabeanspruch aus § 985 BGB.
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